
Anforderungen an einen Kooperationsvertrag

Kooperationsverträge sind immer in Absprache mit dem Vorstand zu erstellen. Hierzu schreibt 
ihr am besten vorher eine Mail oder kommt in einer Sprechzeit vorbei, dann kann ein 
Kooperationsvertrag gemeinsam erstellt werden.

Denn das Erstellen eines eigenen Kooperationsvertrags bedeutet immer mehr Arbeit für beide

Seiten! 

Für einen Kooperationsvertrag benötigen wir die folgenden Angaben:

• Institution(en), mit der ihr kooperieren wollt

◦ Anschrift

◦ Vertretungsberechtigung

• Veranstaltungsbeteiligung

◦ Datum

◦ Sinn & Zweck der Veranstaltung

• Kooperationsbeteiligung 

◦ Wer ist Veranstalter?

◦ Welcher Kooperationsbeteiligter macht was?

◦ Wer macht Organisation & Durchführung?

◦ Wer macht Abrechnung & Finanzierung?

◦ Betreuung & Bewerbung durch wen?

• Ansprechpersonen der jeweiligen Kooperationspartner

• Wer trägt die Kosten?

◦ Falls mehrere Institutionen – wer wie viel
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